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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1960

Norm

EO §37 Ad

EO §252

Rechtssatz

Darüber, ob ein rechtswirksamer Eigentumsvorbehalt zugunsten eines Dritten besteht und die Zentralheizungsanlage

daher aus dem Zwangsversteigerungsverfahren auszuscheiden ist, ist nicht im Exekutionsverfahren, sondern im

Streitverfahren nach § 37 EO zu entscheiden.
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